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Ein Zahnarzt aus Norderstedt soll in
137 Fällen nicht vorgenommene Be-
handlungen mit den Kassen abgerech-
net haben. Wegen des Betrugsver-
dachts ermittelt die Staatsanwalt-
schaft gegen den 50-jährigen Zahnme-
diziner. Bis er eines Tages möglicher-
weise rechtskräftig verurteilt wird,
kann der verdächtige Arzt seine Patien-
ten weiterbehandeln. Die Kassenzahn-
ärztliche Vereinigung Schleswig-Hol-
stein spricht vom bisher schwersten
Vorfall in dem norddeutschen Bundes-
land. (Hamburger Abendblatt)

Auch gesetzliche Kassen müssen
sich an das allgemeine Wettbewerbs-
recht halten, wie die Gmünder Ersatz-
kasse (GEK) selbst erfahren musste.
So hat das Sozialgericht Frankfurt am
Main eine Kampagne gestoppt, in der
die GEK unter dem Slogan „Beitrags-
steigerung der AOK auf 14,4% –
Sonderkündigungsrecht für AOK-Mit-
glieder“ für einen Kassenwechsel ge-
worben hatte. Dabei verwies die GEK
darauf, dass sie laut Kundenmonitor
die „Nr. 1“ in Deutschland sei. Vor al-
lem diese Aussage hielten die Richter
für wettbewerbswidrig, da die Tester-
gebnisse des Kundenmonitors nicht
ausreichend begründet seien. (kran-
kenkassendirekt)

Kurz notiert

(kr) – Gut Ding will Weile ha-
ben, könnten sich die Spit-
zenverbände der gesetzlichen
Krankenkassen und der Ver-
band Deutscher Zahntechni-
ker-Innungen (VDZI) bei den
Verhandlungen zum Bundes-
mittelpreis gedacht haben.
Gesetzlich wurde eher das
Gegenteil erwartet, hätten die
Verhandlungen in Bund und
Ländern doch Ende Septem-
ber 2005 abgeschlossen sein
müssen. Da das Bundesge-
sundheitsministerium aber 
erst zum 15. September eines
Jahres die Veränderungsrate
beitragspflichtiger Einkom-
men je Mitglied herausgebe,
seien laut VDZI-Generalsekre-
tär Walter Winkler die gesetz-
lichen Sollfristen kaum einzu-
halten gewesen. Eine Einigung
konnte somit erst im Februar
2006, wie auch bei den Zahn-
ärzten,erzielt werden.
Mit dem vorliegenden Ergeb-
nis, nämlich einer 0,97%igen
Veränderungsrate aufs Jahr 
bezogen zur Fortentwicklung

der bundeseinheitlichen durch-
schnittlichen Preise, zeigt sich
Winkler zufrieden. Wirtschaft-
lich sei das Ergebnis nicht aus-
reichend, „jedoch stellt es die
maximale Ausschöpfung des
gesetzlichen Rahmens dar.“
In das BEL II wurden mit dem
neuen Beschluss auch implan-
tologische Leistungen einbe-
zogen. Nach den Zahnersatz-
richtlinien (Nr.36) kann ein im-

plantatgestützter Zahnersatz
als Ausnahmefall zur Regel-
versorgung zählen, wenn es

sich um einen atrophierten
zahnlosen Kiefer oder um ei-
nenEinzelzahn handelt,dessen
Nachbarzähne nicht behand-
lungsbedürftig im Sinne von
Nr. 36 a sind. Diese Ausnahme-
fälle sind schon seit 01.01.2000
gesetzlich geregelt, doch wa-
ren sie bis dato kein Bestand-
teil der BEL-Abrechnung.
Angst vor allgemein gültigen
Preisvereinbarungen für im-

plantatgetragene Versorgun-
gen, die nicht nach den Son-
derindikationen verordnet wer-

den, hat Winkler nicht. Die 
BEL-Leistungen seien nur in
den Ausnahmefällen anzuwen-
den. Zudem sei jeder Mehrauf-
wand, der dem Zahntechniker
entsteht, weil es sich um im-
plantatgestützten Zahnersatz
handelt, vom Labor zusätzlich
in Form von weiteren BEB-
Leistungen zu berechnen. In-
sofern könne bei diesen Aus-
nahmefällen auch der höhere
Gesamtaufwand zur Herstel-
lung implantatgestützten Zahn-
ersatzes angemessen berück-
sichtigt werden. Der Bundes-
mittelpreis soll ab 01.04.2006
gelten. Die Länderpreise, die
derzeit verhandelt werden,
müssen sich hieran mit einem
+/- 5 %-Korridor orientieren.
„Damit sind die gesetzlichen
Voraussetzungen geschaffen,
die es dem Labor ermöglichen,
bei den Ausnahmefällen wie
auch in anderen Fällen eine 
aufwandsgerechte Gesamtver-
gütung mit dem Zahnarzt zur 
vereinbaren.“ Ganz dem Motto:
Was lange währt,wird gut.
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Nach Absprache mit der HWK
für München und Oberbayern
wird Dawid die Innungsge-
schäfte nun alleine führen – so-
lange, bis eine geeignete Nach-
folge zur Wahl antreten wird.
Vorgegeben wurde hierfür zu-
nächst eine Frist von maximal
acht Wochen. Während es für
einfache Vorstandsposten be-
reits viele kompetente Interes-
senten gebe, entpuppe sich die
Suche nach einem geeigneten

Obermeister und Stellvertreter
allerdings als schwierig, so der
SZI-Geschäftsführer.
Ob das Thema „Verlängerte
Werkbank“ für die Innung ge-
storben ist? Ja, sagt Dawid,
das Thema sei erst einmal ab-
gehakt. Vom Unternehmer-
standpunkt aus sei die Projekt-
idee zwar nachvollziehbar, be-
rufspolitisch für eine Innung 
jedoch nicht zu tragen, da hier
die gesamte heimische Zahn-
technik und das deutsche Preis-
niveau zur Debatte stünden.
Als Berufsorganisation werde
es für die südbayerische Innung

deshalb auch Schwerpunkt
sein, die deutsche Marke zu
stärken, zu kommunizieren
und damit der VDZI-Linie zu
folgen, zu der sich Präsident
Jürgen Schwichtenberg ange-
sichts der jüngsten Ereignisse

noch einmal in aller Deutlich-
keit bekannt hat: „Eine ‚Geiz ist
Geil‘-Mentalität zu bedienen,
verträgt sich nicht mit Spitzen-
leistungen, die Zahnärzte und
Zahntechnikermeister heute 
in Deutschland erbringen.“  

Südbayerische ...
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Pichon bestätigt diese Erklä-
rung gegenüber der ZT. Mit
„Schrumpfen“ habe er ausdrü-
cken wollen, dass ein Anpas-
sen der Personalkapazität al-
lein nicht aus-
reiche. Ein
Unternehmen
solle von ei-
nem umfas-
senden, inno-
vativen Han-
deln geprägt
sein, um die
wirtschaftli-
chen Proble-
me lösen zu
können. „Es
tut mir leid,
wenn dies auf
so fatale Wei-
se missver-
standen wer-
den konnte.“
Er fände es bedauerlich, wenn
es Austritte von Innungskol-
legen auf Grund der strittigen
Formulierung geben würde.
Ausgehend von einer Aus-
sprache im VDZI-Vorstand
werde eine Zusammenarbeit
im gesamten Vorstand fort-
gesetzt, erklärte Schwichten-
berg.
Angesichts der aufgekomme-
nen Diskussion über die strit-
tige Formulierung stellt sich
die Frage nach der Vereinbar-

keit von Berufspolitik und
Umsetzung eigener unter-
nehmerischer Aktivitäten. Pi-
chon als auch Schwichtenberg
halten beides für vereinbar.
Für Pichon sei das Ziel, sein 
Unternehmen als innovativ 

und leistungsfä-
hig zu positi-
onieren. Diese
Richtung sehe
er auch für die
Innungsbetriebe
als guten Weg
an. „Technische
Innovation und
Leistungsoffen-
sive (…). Das ist
die Lösung.“
Und diese lasse
sich gut mit der
aktuellen Be-
rufspolitik des
VDZI vertreten.
Schwichtenberg
sieht das ähn-

lich: „Jeder Unternehmer han-
delt zuerst als Unternehmer
und es ist seine Verantwor-
tung (…), erfolgreich am 
Markt zu sein.“ Gleichzeitig
könnten nur erfolgreiche
Unternehmer gute Berufspo-
litiker sein. Marktverhält-
nisse erkennen, analysieren
und unternehmerisch darauf
reagieren, dies seien für ihn
Faktoren, die eine erfolgrei-
che „Berufspolitik im Hand-
werk“ kennzeichneten.

VDZI-Vorstandsmitglied ...

(kh) – Im Zuge der 2003 ver-
abschiedeten „Hartz-Geset-
ze“ können sich seit dem 
1. Februar 2006 auch Selbst-
ständige gegen Arbeitslosig-
keit versichern. Dabei ist die
Neuregelung nicht nur für
Gründer interessant,sondern
auch für die „alten Hasen“ im
Geschäft, z.B. für Meister,
die sich bereits vor langer 
Zeit selbstständig gemacht
haben. Freiwillig versichern
können sich zudem Ge-
schäftsführer,sofern sie „maß-
geblich das Unternehmen
lenken“, so ein Sprecher der
Bundesagentur für Arbeit.
Bedingung für alle Interes-
senten ist, dass sie die selbst-
ständige Tätigkeit mindes-
tens 15 Stunden pro Woche
ausüben. Der größere Haken

an der Sache: Nur wer un-
mittelbar vor seiner Selbst-
ständigkeit als Arbeitnehmer
in die gesetzliche Arbeitslo-
senversicherung eingezahlt
hat oder Arbeitslosengeld I
bezog, kann der neuen Versi-
cherung beitreten.
Mit Pauschalbeiträgen von
39,81 Euro im Monat (neue
Bundesländer: 33,56 Euro) ist
die freiwillige Versicherung
sehr günstig. Einen Anspruch
auf Arbeitslosengeld gibt es
nach zwölf Monaten Beitrags-
zahlung. Die Höhe des Ar-
beitslosengeldes richtet sich
dabei nach dem früher ver-
dienten Lohn/Gehalt (sofern
dieses innerhalb der letzten
zwei Jahre vor Beginn der Ar-
beitslosigkeit nachgewiesen
werden kann). Oder es wird

ein fiktives Arbeitsentgelt in
Abhängigkeit von der Qualifi-
kation zu Grunde gelegt.
Nehmen wir als Beispiel ei-
nen 58-jährigen Meister mit
einem Kind. Verschlechtert
sich seine Auftragslage, so-
dass er weniger als 15 Stun-
den wöchentlich zu tun hat,

kann er sechs Monate lang
Arbeitslosengeld erhalten.
Mit Steuerklasse III würden
das rund 1.200 Euro pro Monat
(neue Bundesländer: 1.048,50
Euro) sein. Nach 24 Beitrags-
monaten ständen ihm Leis-
tungen für die Dauer von 12,
nach 36 Beitragsmonaten für
die Dauer von 18 Monaten zu.
Beitreten oder Nicht? Diese
Entscheidung lässt sich noch
bis Ende 2006 aufschieben.
Existenz-Neugründer müs-
sen jedoch einen entspre-
chenden Antrag bei der zu-
ständigen Agentur für Arbeit
innerhalb eines Monats nach
Aufnahme der selbstständi-
gen Arbeit stellen.
Bis Ende März soll eine erste
Statistik über die Anzahl der 
gestellten Anträge vorliegen.

Wenn’s schief läuft: Neue Versicherung hilft
Bereits seit 1. Februar 2006 können sich Selbstständige freiwillig gegen Arbeitslosigkeit versichern 
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VDZI-Präsident Jürgen Schwichtenberg: „Es gibt
glückliche und es gibt unglückliche Formulierungen.
Letztere können zu Missverständnissen führen“. 

Bundesmittelpreis zum 1.April 2006 beschlossen
Verhandlungsende: Durchschnittspreis für zahntechnische Leistungen um 0,97 % Jahresrate angehoben 

„50 Jahre im Dienst moderner
Zahntechnik“ – so lautet der
Slogan, der seit kurzem öf-
fentliche Auftritte des VDZI 
begleitet und der
auf dessen bevor-
stehenden runden
Geburtstag ein-
stimmt.
Am 25.August 1956
wurde der Dach-
verband als Zu-
sammenschluss
der zwei großen 
Innungsverbände
der Bundesrepu-
blik – des Bundes-
verbandes der rein
gewerblich zahn-
technischen Labo-
ratorien sowie des Hauptin-
nungsverbandes – gegründet.
Beim VDZI steht allerdings 
das ganze Jahr im Zeichen des
50-jährigen Bestehens, so auch
der 50.Verbandstag vom 4. bis 
6. Mai 2006 in Hamburg. Die

Ausrichtung des Events wer-
den die Innungen Bremen,
Hamburg, Mecklenburg-Vor-
pommern und Schleswig-

Holstein übernehmen. Höhe-
punkt wird ein Festakt sein, zu
dem neben den Delegierten
auch Gäste aus Wirtschaft 
und Politik erwartet werden.
Der VDZI erinnert aus dem 
besonderen Anlass heraus 

an seine Definition als Inte-
ressenvertreter:  „Ohne eine
starke Gemeinschaft der In-
nungen und des VDZI würde

der einzelne zahn-
technische Betrieb
zwischen den macht-
vollen Interessen der
großen Organisatio-
nen und der Politik
zerrieben. (…) Da-
her muss das orga-
nisierte Zahntechni-
ker-Handwerk weiter
mit vereinter Kraft
seine Interessen über-
all vertreten und 
verteidigen“, sagt
VDZI-Präsident Jür-
gen Schwichtenberg.

Und, so Schwichtenberg wei-
ter: „Die Mitgliedsbetriebe kön-
nen auch und gerade in die-
ser schwierigen Zeit darauf
vertrauen, dass sie im VDZI
eine starke berufspolitische
Stimme behalten werden.“

VDZI feiert 50. Geburtstag
Besonderes Jubiläum / 50.Verbandstag im Mai mit feierlichem Festakt geplant

Hamburg ist Austragungsort des 50. Verbandstages des VDZI.


